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Gemeinde Sonnenstein 
Ortsteile Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Epschenrode, Weilrode, Werningerode, Stöckey, 
Weißenborn-Lüderode und Zwinge 
 
In der 17. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Sonnenstein am 19.08.2021 wurden 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss - Nr.:         anwesend: 13 Mitglieder 
 
56-17/2021-GR 
 

Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Gemeinderatssitzung 
vom 10.06.2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage der §§ 2 
und 22 i.V.m. § 42 Absatz 2 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 
und 2  des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), die Genehmigung des 
öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Sitzung des Gemeinderates Sonnenstein 
vom 10.06.2021. 
Stimmberechtigt: 13 / Zustimmungen: 13 / Enthaltungen: 0 / Gegenstimmen: 0 
 
 

57-17/2021-GR 
 

Abwägungsbeschluss zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde 
Sonnenstein für den OT Zwinge 
Zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde Sonnenstein für den OT 
Zwinge wurden bei der Beteiligung der Bürger, Träger öffentlicher Belange und 
Behörden Anregungen und Bedenken vorgebracht.  
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein hat auf der Grundlage der §§ 2 und 22 
der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 
23. März 2021 (GVBl. S. 115), in Verbindung mit § 34 Abs. 4 und 5 und § 3 Abs. 2 und  § 
4 Abs. 2  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
die Anregungen und Bedenken geprüft und abgewogen.  
Das Abwägungsprotokoll ist Bestandteil des Beschlusses. 
Die behandelten Anregungen und Bedenken werden Bestandteil des überarbeiteten 
Entwurfes der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde Sonnenstein 
für den OT Zwinge. 
Der überarbeitete Entwurf, bestehend aus dem Plan, und der Begründung, wird 
gebilligt. 
Stimmberechtigt: 13 / Zustimmungen: 13 / Enthaltungen: 0 / Gegenstimmen: 0 
 

58-17/2021-GR 
 

Satzungsbeschluss zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde 
Sonnenstein für den OT Zwinge 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein hat auf der Grundlage der §§ 2 und 22 
der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 
23. März 2021 (GVBl. S. 115), in Verbindung mit § 34 Abs. 4 und 6 und § 10  
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802) 
die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde Sonnenstein für den OT 
Zwinge 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung. 
Die Begründung wird gebilligt. 
Das Planungs- und Ingenieurbüro AI GmbH KVU wird gemäß § 4b BauGB beauftragt, 
diejenigen, die Anregungen und Bedenken erhoben haben, vom Beschluss und 
dem Ergebnis der Abwägung unter Angebe der Gründe, in Kenntnis zu setzen. 
Die Verwaltung wird beauftragt für die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der 
Gemeinde Sonnenstein für den OT Zwinge die Genehmigung zu beantragen. Die 
Erteilung der Genehmigung ist alsdann ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist 
anzugeben, wo der Plan und die Begründung eingesehen oder über deren Inhalt 
Auskunft verlangt werden kann.. 
Stimmberechtigt: 13 / Zustimmungen: 13 / Enthaltungen: 0 / Gegenstimmen: 0 
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Sonnenstein, 25.09.2021 
 
gez. Ertmer 
Bürgermeisterin 
 
Diese Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Gemeinde Sonnenstein (www.gemeinde-
sonnenstein.de) unter der Rubrik „Bekanntmachungen“. 
 


